
     Benutzungsordnung der Stadt Bielefeld 
für das Veranstaltungsgelände an der 

Radrennbahn 
 

Bisher gültige alte Fassung : Änderungen: Gliederung: Vorgeschlagene neue Fassung : 

Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung vom 
………… aufgrund des § 28 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe m der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.08.1984 (GV NW S. 
475) folgende Benutzungsordnung der Stadt Bielefeld für 
das Veranstaltungsgelände an der Radrennbahn beschlos-
sen: 
 

Die Stadt Bielefeld betreibt traditionell an der Radrennbahn 
ein Veranstaltungsgelände, das im Rahmen dieser Benut-
zungsordnung genutzt werden kann. 

 

    Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung vom 
……..… aufgrund des § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666) folgende Benutzungsordnung der Stadt Bielefeld für 
das Veranstaltungsgelände an der Radrennbahn beschlos-
sen: 
 

Die Stadt Bielefeld betreibt traditionell an der Radrennbahn 
ein Veranstaltungsgelände, das im Rahmen dieser Benut-
zungsordnung genutzt werden kann. 

 

  § 1   Bestandteile des Veranstaltungsgeländes 

Das Veranstaltungsgelände besteht aus: keine    Das Veranstaltungsgelände besteht aus: 

dem ca. 17.000 m² großen mit Splitt befestigten Veranstal-
tungsplatz mit den dazugehörigen asphaltierten Fahrbah-
nen, 

keine   a) dem ca. 17.000 m² großen mit Splitt befestigten Veranstal-
tungsplatz mit den dazugehörigen asphaltierten Fahrbahnen, 

den Zufahrten zur verkehrsmäßigen Erschließung des Ver-
anstaltungsplatzes von der Ziegelstraße und von der Heeper 
Straße aus, 

keine   b) den Zufahrten zur verkehrsmäßigen Erschließung des Ver-
anstaltungsplatzes von der Ziegelstraße und von der Heeper 
Straße aus, 

der ca. 2.000 m² großen Standfläche zwischen dem unter a) 
genannten Veranstaltungsplatz und dem Lärmschutzwall am 
Radrennbahnweg, ausgestattet mit Ver- und Entsorgungslei-
tungen (Strom, Wasser, Regen- und Schmutzwasserkanal) 
und einem Toilettengebäude, 

keine   c) der ca. 2.000 m² großen Standfläche zwischen dem unter a) 
genannten Veranstaltungsplatz und dem Lärmschutzwall am 
Radrennbahnweg, ausgestattet mit Ver- und Entsorgungslei-
tungen (Strom, Wasser, Regen- und Schmutzwasserkanal) 
und einem Toilettengebäude, 



den Parkplätzen zwischen Heeper Straße und Radrennbahn 
östlich angrenzend an den unter a) genannten Veranstal-
tungsplatz, 

keine   d) den Parkplätzen zwischen Heeper Straße und Radrennbahn 
östlich angrenzend an den unter a) genannten Veranstal-
tungsplatz, 

der Grünfläche westlich der Standfläche c).  keine   e) der Grünfläche westlich der Standfläche c).  

Die Flächen sind im Lageplan, der Bestandteil dieser Benut-
zungsordnung ist, mit a) bis e) gekennzeichnet. 

 

keine    Die Flächen sind im Lageplan, der Bestandteil dieser Benut-
zungsordnung ist, mit a) bis e) gekennzeichnet. 

 

  § 2   Zweckbestimmung 

Der von der Heeper Straße bis ca. 10 m über die Zufahrt 
Ziegelstraße hinausgehende befestigte Veranstaltungsplatz 
kann für folgende Veranstaltungen in Anspruch genommen 
werden: 

Klarstellung einge-
fügt, dass vorab ein 
schriftl. Mietvertrag 
(ggf. mit Auflagen) 
abzuschließen ist 

 A  Der von der Heeper Straße bis ca. 10 m über die Zufahrt 
Ziegelstraße hinausgehende befestigte Veranstaltungsplatz 
kann im Rahmen eines dazu vorab abzuschließenden 
schriftlichen Mietvertrages für folgende Veranstaltungen in 
Anspruch genommen werden: 

- Kirmes, keine    - Kirmes, 

- Zirkus (max. 2 x jährlich), keine    - Zirkus (max. 2 x jährlich), 

- Ausstellungen (wie z.B. Kraftfahrzeugausstellungen, 
Delphinschau, Produktpräsentationen, Zivilschutzaus-
stellungen, 

Beispiele für 
Ausstellungen 
überarbeitet 

   - Ausstellungen (wie z.B. Kraftfahrzeugausstellungen, 
Präsentationen von Produkten oder Organisationen), 

- Zeltveranstaltungen (wie z.B. Zeltmissionen, Catchtur-
niere), 

keine    - Zeltveranstaltungen (wie z.B. Zeltmissionen, Catchtur-
niere), 

- schaustellerische Darbietungen, keine    - schaustellerische Darbietungen, 

- Floh- und Trödelmärkte (max. 2 x jährlich), Beschränkung auf 
max. 2 x jährlich 
entfallen 

   - Floh- und Trödelmärkte, 

- Prüfdienste der Automobilverbände. keine    - Prüfdienste der Automobilverbände. 
 

 

 



Nicht zugelassen sind Veranstaltungen motorsportlicher Art 
(z.B. Slalom und Lkw-Turniere, Trecker Treck, Hell Driver), 
sowie Hubschrauberlandungen und -starts, Flugturbinen 
(düsenbetriebenes Gerät zum Hochschleudern von Perso-
nen) und ähnlich lärmintensive Darbietungen. 

Nichtzulässigkeit der 
Nutzung mit Kfz (Ab-
stellen von Kfz, Fahr-
schulen) eingefügt; 
 

Hubschraubereinsatz 
nur noch im privaten 
u. gewerblichen Inte-
resse unzulässig; 
im öffentl.Interesse 
(z.B. Politikertransport) 
nunmehr zulässig 
(wurde bisher geduldet) 

   Nicht zugelassen sind Veranstaltungen motorsportlicher Art 
(z.B. Slalom und Lkw-Turniere, Trecker Treck, Hell Driver), 
sonstige Nutzungen mit Kraftfahrzeugen (z.B. Übungsbetrieb 
von Fahrschulen, Abstellen von Kraftfahrzeugen ohne Zu-
sammenhang mit einer Veranstaltung) sowie gewerbliche 
oder private Hubschrauberlandungen und -starts, Flugturbi-
nen (düsenbetriebenes Gerät zum Hochschleudern von Per-
sonen) und ähnlich lärmintensive Darbietungen. 

Die Gesamtdauer aller Veranstaltungen einschließlich derer 
auf der Radrennbahn darf pro Jahr nicht mehr als 110 Tage 
betragen. Trainingszeiten und sportliche Veranstaltungen 
auf den Freiflächen sind nicht anzurechnen. 

keine    Die Gesamtdauer aller Veranstaltungen einschließlich derer 
auf der Radrennbahn darf pro Jahr nicht mehr als 110 Tage 
betragen. Trainingszeiten und sportliche Veranstaltungen auf 
den Freiflächen sind nicht anzurechnen. 

Die unter § 1 c) bezeichnete Fläche kann in Anspruch ge-
nommen werden als: 

keine  B  Die unter § 1 c) bezeichnete Fläche kann in Anspruch ge-
nommen werden als: 

- Standfläche für Geräte-, Pack- und Wohnwagen der 
Schausteller bei großen Veranstaltungen auf dem  
befestigten Veranstaltungsplatz, 

keine    - Standfläche für Geräte-, Pack- und Wohnwagen der 
Schausteller bei großen Veranstaltungen auf dem  be-
festigten Veranstaltungsplatz, 

- Standplatz für Landfahrer. keine    - Standplatz für Landfahrer. 

Die Parkplätze zwischen Heeper Straße und Radrennbahn 
können zum Abstellen von Personenkraftwagen, motorge-
triebenen Zweirädern und Fahrrädern innerhalb der vorge-
sehenen Begrenzungen in Anspruch genommen werden. 

 

keine  C  Die Parkplätze zwischen Heeper Straße und Radrennbahn 
können zum Abstellen von Personenkraftwagen, motorge-
triebenen Zweirädern und Fahrrädern innerhalb der vorge-
sehenen Begrenzungen in Anspruch genommen werden. 

 

  § 3   Nutzungsbedingungen 

Für den ca. 17.000 m² großen Veranstaltungsplatz: keine  A  Für den ca. 17.000 m² großen Veranstaltungsplatz: 

Dem Veranstalter werden überlassen: keine   1) Dem Veranstalter werden überlassen: 
 



- der Veranstaltungsplatz, keine    - der Veranstaltungsplatz, 

- die Parkplatzfläche östlich angrenzend (zwischen 
Heeper Straße und Radrennbahn), 

keine    - die Parkplatzfläche östlich angrenzend (zwischen Hee-
per Straße und Radrennbahn), 

- das Toilettengebäude auf der Fläche zwischen dem 
Veranstaltungsplatz dem Lärmschutzwall am Rad-
rennbahnweg, 

keine    - das Toilettengebäude auf der Fläche zwischen dem 
Veranstaltungsplatz dem Lärmschutzwall am Radrenn-
bahnweg, 

- bei Bedarf auch die zwischen Veranstaltungsgelände 
und Lärmschutzwall am Radrennbahnweg gelegene 
Standfläche als Abstellplatz für Geräte-, Pack- und 
Wohnwagen. 

keine    - bei Bedarf auch die zwischen Veranstaltungsgelände 
und Lärmschutzwall am Radrennbahnweg gelegene 
Standfläche als Abstellplatz für Geräte-, Pack- und 
Wohnwagen. 

Der Veranstalter ist verantwortlich für: keine   2) Der Veranstalter ist verantwortlich für: 

- die ordnungsgemäße Nutzung der Ver- und Entsor-
gungsanlagen auf dem Veranstaltungsplatz, 

keine    - die ordnungsgemäße Nutzung der Ver- und Entsor-
gungsanlagen auf dem Veranstaltungsplatz, 

- die Wartung und Reinigung des Toilettengebäudes, keine    - die Wartung und Reinigung des Toilettengebäudes, 

- die Sauberkeit und Ordnung während der gesamten 
Veranstaltung, 

keine    - die Sauberkeit und Ordnung während der gesamten 
Veranstaltung, 

- die Reinigung des gesamten Veranstaltungsgeländes 
nach der Veranstaltung, 

keine    - die Reinigung des gesamten Veranstaltungsgeländes 
nach der Veranstaltung, 

-  Reinigungsregelung 
zu Gunsten des 
näheren Umfeldes 
eingefügt 

   - die Reinigung des näheren Umfeldes des Veranstal-
tungsgeländes (Grünanlagen und Gehwege der Stra-
ßen), soweit es sich offensichtlich um Müll handelt, der 
von Veranstaltungsbesuchern hinterlassen wurde, 

- die Einhaltung der Ruhezeiten (Nachtruhe von 22.00 
bis 6.00 Uhr (bei besonderen Anlässen und in begrün-
deten Fällen können Ausnahmen zugelassen werden) 
sowie Mittagsruhe von 12.00 bis 14.00 Uhr) und den 
gedämpften Betrieb von Lautsprecher- und Musikan-
lagen in der Zeit von 14.00 bis 15.00 Uhr sowie nach 
22.00 Uhr (sofern zugelassen), 

Ausnahmen von 
der 22-Uhr-Grenze 
sind nur noch im 
Rahmen öffentlich-
rechtlicher Geneh-
migungen, nicht 
mehr durch miet-
vertragliche Rege-
lungen möglich 

   - die Einhaltung der Ruhezeiten (Nachtruhe von 22.00 bis 
6.00 Uhr sowie Mittagsruhe von 13.00 bis 15.00 Uhr) 
(Ausnahmen sind im Einzelfall auf der Grundlage einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung möglich), 



-  Verbot d. Betriebes 
v. Stromaggregaten 
und Skybeamern 
eingefügt 

   - die Unterlassung des Betriebes von Dieselaggregaten 
zur Stromerzeugung (Strom ist ausschließlich über die 
vorhandenen Trafos zu beziehen) und von Skybeamern, 

- die An- und Abfahrten mit seinen Kraftfahrzeugen aus-
schließlich über die dafür vorgesehenen Zufahrten von 
der Heeper Straße und von der Ziegelstraße aus ohne 
eine Benutzung der angrenzenden Grünflächen und 
Wegeflächen. 

keine    - die An- und Abfahrten mit seinen Kraftfahrzeugen aus-
schließlich über die dafür vorgesehenen Zufahrten von 
der Heeper Straße und von der Ziegelstraße aus ohne 
eine Benutzung der angrenzenden Grünflächen und 
Wegeflächen. 

Bei Kirmesveranstaltungen muss die Herrichtung des Ver-
anstaltungsplatzes entsprechend dem vor Beginn der Auf-
bauarbeiten vorgelegten Aufbauplan erfolgen. 

keine    Bei Kirmesveranstaltungen muss die Herrichtung des Veran-
staltungsplatzes entsprechend dem vor Beginn der Aufbau-
arbeiten vorgelegten Aufbauplan erfolgen. 

 Gebot eingefügt, Laut-
sprecher im Freien so 
auszurichten, dass sie 
nicht zu Wohngebieten 
hin gerichtet sind 

   Im Aufbauplan ist auch die Wirkrichtung aller im Freien be-
triebenen Lautsprecheranlagen darzustellen, wobei diese 
stets so auszurichten sind, dass ihre Hauptwirkrichtung nach 
Süden, Südosten oder Osten gerichtet ist. 

An stillen Feiertagen sowie Montag bis Freitag vor Ostern 
sind Zirkus, Kirmes und schaustellerische Darbietungen 
sowie Floh- und Trödelmärkte nicht gestattet.  

keine    An stillen Feiertagen sowie Montag bis Freitag vor Ostern 
sind Zirkus, Kirmes und schaustellerische Darbietungen so-
wie Floh- und Trödelmärkte nicht gestattet.  

Für die ca. 2.000 m² große Standfläche: keine  B  Für die ca. 2.000 m² große Standfläche: 

Die Fläche kann genutzt werden als Abstellplatz für Geräte-, 
Pack- und Wohnwagen des Veranstalters, der den angren-
zenden Veranstaltungsplatz nutzt. 

keine   1) Die Fläche kann genutzt werden als Abstellplatz für Geräte-, 
Pack- und Wohnwagen des Veranstalters, der den angren-
zenden Veranstaltungsplatz nutzt. 

Eine Nutzung der Standfläche für Landfahrer ist nur möglich, 
sofern auf dem angrenzenden Veranstaltungsplatz keine 
Kirmes- oder Zirkusveranstaltungen oder von der Größen-
ordnung vergleichbare Veranstaltungen stattfinden. 

keine   2) Eine Nutzung der Standfläche für Landfahrer ist nur möglich, 
sofern auf dem angrenzenden Veranstaltungsplatz keine 
Kirmes- oder Zirkusveranstaltungen oder von der Größen-
ordnung vergleichbare Veranstaltungen stattfinden. 

Die Aufenthaltsdauer bei der Nutzung als Standplatz beträgt 
höchstens 14 Tage. 

keine   3) Die Aufenthaltsdauer bei der Nutzung als Standplatz beträgt 
höchstens 14 Tage. 
 
 
 



Die Schlüssel für die Benutzung des Toilettengebäudes, der 
Außenanschlüsse für Strom und Wasser und des Müllcon-
tainers werden nach Hinterlegung einer Kaution ausgehän-
digt. 

keine   4) Die Schlüssel für die Benutzung des Toilettengebäudes, der 
Außenanschlüsse für Strom und Wasser und des Müllcon-
tainers werden nach Hinterlegung einer Kaution ausgehän-
digt. 

Die Nutzer sind verantwortlich für: keine   5) Die Nutzer sind verantwortlich für: 

- Reinigung des Toilettengebäudes, keine    - Reinigung des Toilettengebäudes, 

- Sauberkeit und Ordnung auf der gesamten Fläche, keine    - Sauberkeit und Ordnung auf der gesamten Fläche, 

- Einhaltung der Ruhezeiten (Nachtruhe von 22.00 bis 
6.00 Uhr sowie Mittagsruhe von 12.00 bis 15.00 Uhr), 

keine    - Einhaltung der Ruhezeiten (Nachtruhe von 22.00 bis 
6.00 Uhr sowie Mittagsruhe von 13.00 bis 15.00 Uhr), 

- die An- und Abfahrten mit ihren Kraftfahrzeugen aus-
schließlich über die dafür vorgesehenen Zufahrten von 
der Heeper Straße und von der Ziegelstraße aus ohne 
eine Benutzung der angrenzenden Grünflächen und 
Wegeflächen. 

 

keine    - die An- und Abfahrten mit ihren Kraftfahrzeugen aus-
schließlich über die dafür vorgesehenen Zufahrten von 
der Heeper Straße und von der Ziegelstraße aus ohne 
eine Benutzung der angrenzenden Grünflächen und 
Wegeflächen. 

 

  § 4   Benutzungsverhältnis 

Das Benutzungsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem 
Recht. 

keine    Das Benutzungsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem 
Recht. 

  § 5   Haftungsausschluss 

Die Stadt Bielefeld haftet nicht für Personen- und Sach-
schäden, welche durch die Benutzung des Veranstaltungs-
geländes entstehen. 

keine    Die Stadt Bielefeld haftet nicht für Personen- und Sachschä-
den, welche durch die Benutzung des Veranstaltungsgelän-
des entstehen. 

  § 6   Inkrafttreten 

Diese Benutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Die vorstehende Benut-
zungsordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

keine    Diese Benutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Die vorstehende Benut-
zungsordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

      

 



      

     Entgeltordnung der Stadt Bielefeld 
für das Veranstaltungsgelände an der 

Radrennbahn 
 

Bisher gültige alte Fassung : Änderungen:  Gliederung: Vorgeschlagene neue Fassung : 

Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung vom 
………… aufgrund des § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe i der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666) folgende Entgeltordnung der Stadt Bielefeld für das 
Veranstaltungsgelände an der Radrennbahn beschlossen: 

 

 

 

   Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung vom 
………… aufgrund des § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe i der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666) folgende Entgeltordnung der Stadt Bielefeld für das 
Veranstaltungsgelände an der Radrennbahn beschlossen: 

 

  § 1   Veranstaltungsplatz: 

Die Miete für den Veranstaltungsplatz beträgt 
je Tag: 

für Kirmesveranstaltungen, Ausstellungen und 
alle weiteren nicht unter Ziffer 2 genannten 
Veranstaltungen: 
für Zirkusveranstaltungen: 

 
 

1.200 € 
 
 

  360 €  

Die Miete wurde ver-
einheitlicht und tlw. 
reduziert, um kon-
junkturbedingten Ein-
bußen bei Kirmesver-
anstaltungen einer-
seits sowie der regen 
Nachfrage von Zir-
kusunternehmen 
andererseits zu ent-
sprechen. 

   Die Miete für den Veranstaltungsplatz beträgt je 
Veranstaltungstag: 

750 €  

Die Miete kann ermäßigt werden, sofern nur eine Teilfläche 
des Veranstaltungsplatzes in Anspruch genommen wird. In 
begründeten Einzelfällen kann im öffentlichen Interesse auf 
eine Mietzahlung ganz verzichtet werden. 

Die Möglichkeit der 
Mietreduzierung bei 
einer Nutzung von 
Teilflächen wurde 
gestrichen, weil die 
Grundmiete bereits 
reduziert wurde. 

   In begründeten Einzelfällen kann im öffentlichen Interesse 
auf eine Mietzahlung verzichtet werden. 
 
 
 



  § 2   Standfläche 

Bei Nutzung der Standfläche für Landfahrer ist ein Betrag in 
Höhe von 50 € pro Gespann und Tag zu entrichten. 
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer Benutzungs-
gebühr von 10 € und einer Vorauszahlung von 40 € für 
Strom, Wasser, Müllabfuhr und Endreinigung der Toiletten-
anlage und ggf. auch des Geländes. Überschüsse aus der 
Vorauszahlung sind dem Einzahler zu erstatten. 

keine    Bei Nutzung der Standfläche für Landfahrer ist ein Betrag in 
Höhe von 50 € pro Gespann und Tag zu entrichten. 
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer Benutzungs-
gebühr von 10 € und einer Vorauszahlung von 40 € für 
Strom, Wasser, Müllabfuhr und Endreinigung der Toiletten-
anlage und ggf. auch des Geländes. Überschüsse aus der 
Vorauszahlung sind dem Einzahler zu erstatten. 

  § 3   In-Kraft-Treten 

Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2002 in Kraft.     Diese Entgeltordnung tritt am 01.03.2012 in Kraft. 

      

      

      

 


